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D A S G E R Ä T

Die Nikon Coolpix P80 ist eine
Kompaktkamera mit einer gros-
sen Röhre: Das Objektiv bietet
einen Zoombereich von 27 bis
486 Millimeter. Mit dieser lan-
gen Brennweite sind gute Tier-
aufnahmen beispielsweise auf
Safari in Afrika problemlos mög-
lich. Weitere Merkmale der Ka-
mera sind: Auflösung von 10,1
Megapixel, optischer Bildstabili-
sator und diverse Aufnahme-
programme. Preis: 648 Franken
Infos: www.nikon.ch. fm

A L T E R S L E I S T U N G D E R P E N S I O N S K A S S E

Ein Dauerbrenner
in der Beratungs-
praxis eines Finanz-
planers: Soll die Al-
tersleistung der Pen-
sionskasse als Kapital
oder Rente bezogen
werden? Die Antwort
auf diese Frage ist
so unterschiedlich
wie die Ausgangs-
lage und die Bedürf-
nisse der angehen-
den Pensionierten.
Nebst den objektiven, rechneri-
schen Kriterien ist bei dieser
wichtigen Weichenstellung
auch das «Bauchgefühl» sehr
wichtig. Menschen, die in finan-
ziellen Belangen möglichst ein-
fache Lösungen suchen und sich
gar nicht gerne mit Geldfragen
beschäftigen, sind tendenziell
mit der Pensionskassenrente
gut bedient. Wer die höchst-
mögliche lebenslängliche Ein-
kommenssicherheit sucht,
ebenfalls.

Alterskapital sichern
Wer das Alterskapital gerne in-
nerhalb der Familie sichern wür-
de und sich daran stört, dass bei
einem Todesfall ein Teil oder das
ganze Kapital zu Gunsten der
Pensionskasse verloren geht, ist
tendenziell mit dem Kapitalbe-
zug besser bedient. Für all jene,
die Unabhängigkeit und Pla-
nungsfreiraum oder Steuervor-
teile suchen, gilt dasselbe.

Im Einzelfall gibt es auch etli-
che andere Aspekte, die den
Ausschlag geben können. Wer
beispielsweise einer Sammel-
stiftung einer Versicherungsge-
sellschaft angeschlossen ist,
neigt eher zu einem Kapitalbe-
zug. Dies deshalb, weil das vor-

handene Alterskapital meist mit
einem vergleichsweise tiefen
Umwandlungssatz in die le-
benslängliche Rente umgewan-
delt wird. Wer hingegen bei ei-
ner autonomen Pensionskasse

versichert ist, die immer noch ei-
nen Rentenumwandlungssatz
von über 7 Prozent vorsieht, tut
sich mit dem Bezug schwerer.
Im zweiten Fall gibt es für das
vorhandene Altersguthaben
eine höhere Rente, als was ver-
sicherungsmathematisch (Le-

benserwartung, Kapitalverzin-
sung) betrachtet richtig wäre.
Die Rente ist also objektiv be-
trachtet attraktiv und ein Kapi-
talbezug deshalb besonders zu
hinterfragen.

Altersunterschied
Versicherte mit einem wesent-
lich jüngeren Ehepartner, wel-
cher in deren Todesfall mögli-
cherweise noch sehr lange von
einer Ehegattenrente profitieren
könnte, sollten einen Kapitalbe-
zug auch unter diesem Aspekt
beleuchten. Dasselbe gilt für
jene, die im Ruhestand noch An-
spruch auf Kinderrenten hätten.
Kinderrenten gibt es in der Re-
gel, solange ein Kind in Ausbil-
dung ist, maximal bis Alter 25. Je
nach Umfang des Kapitalbezugs
wird dieser Anspruch ganz oder
teilweise verwirkt.

Gibt es Anzeichen dafür, dass
die Lebenserwartung stark ein-

K A P I T A L B E Z U G

Wichtigste
Tipps
● Gestaffelter Bezug bringt
Steuervorteile.
● Für den Satz der Kapital-
steuer sind die Höhe der
Auszahlung und der Wohn-
ort im Zeitpunkt der Aus-
zahlung massgebend.
● Anmeldefrist für die Kapi-
taloption nicht verpassen.
Siehe Reglement der Pensi-
onskasse. Dort ist auch die
maximale Höhe des Kapital-
bezugs geregelt.
● Der Ehepartner muss beim
Kapitalbezug einverstanden
sein und mitunterzeichnen.
● Bezogenes Kapital flexibel
und steuergünstig anlegen.

mag

geschränkt ist? Da die Berech-
nung der Altersrente von der
durchschnittlichen Lebenser-
wartung der Versicherten aus-
geht, wäre dies ein Grund, der
für den Kapitalbezug spricht. Al-
lerdings ist dieses Kriterium nur
in Ausnahmefällen eine Ent-
scheidungshilfe. Wer kann
schon abschätzen, wann die
letzte Stunde schlagen könnte.

Rente ist sicher
Natürlich spielt auch die finanzi-
elle Ausgangslage eine wesentli-
che Rolle. Versicherte in sehr
knappen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen tendieren in der Re-
gel zur sichersten Variante. Das
wäre zweifelsohne die Rente.
Wer im Ruhestand noch auf an-
dere finanzielle Mittel zurück-
greifen kann und damit soge-
nannt «risikofähiger» ist,
kommt für einen Kapitalbezug
eher in Frage. Dies gilt auch für

«Kapitalbezug

bringt Steuer-

vorteile.»
Markus Glauser

jene, die mit einer hohen Steuer-
progression zu kämpfen haben.

Teilkapitalbezug möglich
Für alle, die sich mit dem Ent-
scheid schwer tun, könnte der
pragmatische Mittelweg eine
sinnvolle Lösung sein: ein Teil-
kapitalbezug von beispielsweise
25 oder 50 Prozent. Damit lassen
sich die Vorteile eines garantier-
ten lebenslänglichen Renten-
einkommens mit dem Reiz ei-
nes frei verfügbaren Kapitals
kombinieren. Sicherheit, Plan-
barkeit, Flexibilität und Steuer-
vorteile: Mit einer cleveren Pla-
nung ist dies alles möglich.

Markus Glauser

Markus Glauser ist unabhängiger Finanz-
planer und Geschäftsführer der Finanzbe-
ratungsfirma Glauser + Partner in Bern und
Brig. Er berät Privatpersonen in Vorsorge-,
Steuer- und Anlagefragen.

• www.glauserpartner.ch

M I E T T I P P S F E R I E N

Mieterinnen und Mieter müssen während
der Ferien an einiges denken: Technische
Geräte müssen abgestellt sein, und der Brief-
kasten darf nicht überquellen.
Die Fensterläden zu, die Ein-
gangstür verschlossen, so prä-
sentieren sich viele Mietwoh-
nungen in der Ferienzeit. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner be-
finden sich weit weg am Strand
oder in den Bergen. Was ist,
wenn es ausgerechnet jetzt zu
einem Wasserschaden kommt
oder zu einem Glimmbrand? Um
solchen Ereignissen vorzubeu-
gen, verlangen viele Vermiete-
rinnen und Vermieter, dass ihr
die Mieterschaft während ih-
rer Ferienabwesenheit einen
Schlüssel übergibt oder zumin-
dest bei einer rasch erreichbaren

Vertrauensperson einen hinter-
legt. Dazu sind Mieterinnen und
Mieter aber nicht verpflichtet,
selbst wenn dies im Mietvertrag
steht. Denn wer eine Wohnung
mietet, erwirbt damit das Recht
zur ausschliesslichen Nutzung
und muss grundsätzlich nie-
mand anderem den Zutritt er-
möglichen.

Briefkasten leeren
Trotzdem kann es sinnvoll sein,
einer Vertrauensperson einen
Schlüssel zu übergeben. Diese
sollte vor allem den Briefkasten
leeren. Denn Mieterinnen und

Mieter müssen dafür sorgen,
dass ihr Briefkasten nicht über-
quillt. Sonst verstossen sie ge-
gen ihre mietrechtliche Sorg-
falts- und Rücksichtspflicht. Als
zweite Variante kann man die
Post beauftragen, die Postsen-
dungen gegen eine Gebühr von
10 Franken zurückzubehalten.
Nach den Ferien wird die aufge-
laufene Post an einem Wunsch-
termin zugestellt.

Ebenfalls Pflicht ist, techni-
sche Geräte so abzustellen, dass
keine Gefahr von ihnen ausgeht.
Den Fernseher beispielsweise
sollte man nicht im Stand-by-
Modus hinterlassen, sondern
am besten sogar den Netz- und
Antennenstecker ausziehen. Da-
mit verhindert man, dass das
Gerät bei einem Gewitter zer-
stört wird und allenfalls sogar
einen Brand verursacht. Bei Gas-

herden drehen Mieter mit Vor-
teil den Haupthahn zu.

Bei langer Abwesenheit
Spezielle Vorkehrungen drängen
sich auf, wenn das Mietverhält-
nis gekündigt ist oder wenn
man f sehr lange verreist. Denn
gemäss Gesetz hat die Vermie-
terschaft das Recht, nach recht-
zeitiger Absprache die Wohnung
Miet- oder Kaufinteressenten zu
zeigen oder mit Handwerkern
für notwendige Unterhaltsarbei-
ten vorbeizukommen. Sofern
während der Abwesenheit ein
solcher Fall zu erwarten ist, soll-
te man der Vermieterschaft vor
der Abreise also eine Kontakt-
person nennen, die über einen
Wohnungsschlüssel verfügt.
Sonst kann die Mieterschaft
schadenersatzpflichtig werden.

Felix Maurhofer

A B W E S E N H E I T

Und wenn während der Fe-
rien unerfreuliche Post ein-
trifft? Ein Beispiel: Am 29.
Juli klingelt der Briefträger
und will eine eingeschrie-
bene Kündigung des Ver-
mieters per Ende Oktober
abgeben. Da die Mieterin in
den Ferien weilt, holt sie das
Schreiben erst am 4. August
nach der Rückkehr aus ihren
Ferien am Postschalter ab. In
diesem Fall gilt als Zustellda-
tum der 30. Juli, an dem der
Brief erstmals abholbereit
am Postschalter lag. Anders
verhält es sich mit der 30-tä-
gigen Frist zur Anfechtung
der Kündigung oder zur Ein-
reichung eines Erstre-
ckungsbegehrens. Diese be-
ginnt erst am 4. August zu
laufen, am Tag, an dem die
Mieterin das Kündigungs-
schreiben wirklich in Emp-
fang genommen hat. fm

Die Kamera
für Safaris

Wahl zwischen Kapital oder Rente

Wohnung auf Ferien trimmen
Unerfreuliche
Ferienpost

Viele Rentner stehen vor einem Scheideweg: Sollen sie die Altersleistung der Pensionskasse als Rente oder Kapital beziehen?
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